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RS UVS Kärnten 1993/03/17 KUVS-
121/3/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1993

Rechtssatz

Die Tiefe der für die Ableitung des Wassers von der Lau äche des Reifens erforderlichen Vertiefungen des

Laufstreifens (Pro ltiefe) muß auf der ganzen Lau äche bei Kraftfahrzeugen mit einer Bauartgeschwindigkeit von

mehr als 25 km/h... mindestens 1,6 mm...betragen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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